
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2017/4/12 LVwG-AV-
378/001-2017

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.2017

Rechtssatznummer

4

Entscheidungsdatum

12.04.2017

Norm

AWG 2002 §25a

Rechtssatz

Bei der Prüfung, ob der Entziehungsgrund des § 25a Abs. 6 AWG 2002 vorliegt, bedarf es keiner Beurteilung des

Persönlichkeitsbildes des Erlaubnisinhabers, weil sich nach der Regelung dieser Gesetzesstelle die mangelnde

Zuverlässigkeit für die Ausübung der Erlaubnis als zwingende Rechtsvermutung aus den dort genannten Verstößen

ergibt (vgl. u.a. VwGH vom 26. Juni 2001, Zl. 2000/04/0179).

Schlagworte

Umweltrecht; Abfallrecht; Sammlung; Behandlung; Entziehung; Bindungswirkung;
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Zuletzt aktualisiert am
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